
Urknndenstndien znr älteren römischen Geschichte.

Während durch die Urkundenforschung der letzten Jahrzehnte
die römische Kaisergeschichte sich mehr und mehr aufhellt und
das gesammte Bild jener grossen Kulturepoche sich in immer
klareren und reicheren Ziigen vor unseren Augen entfaltet, scheint
unsere Kenntniss der Zeit vor den punischen Kriegen sich mit
jedem Fortschritte der Quellenkritik zu vermindern. Seit Niebuhr
die Königsgeschichte als ein Gewebe aus Sage und Fälschung er­
wiesen hat, ist eine Thatsache nach der audern, die wir vor kurzem
noch zu wissen glaubten, in das ~ebiet der Fabel hinübergetreten,
und wer kaun sagen, wie lange das, was heute noch steht, sich
vor erneuter Prüfung zu erhalten vermag? Ich bin weit entfernt,
dies zn beklagen - ist doch das Wissen, dass man nichts weiss,
immer noch besser, als das Verweilen im Irrthnm, wo aber der
Boden der Ueberlieferung überall schwankt, da ist es um BO mehr
geboten, nach festen Punkten zu suchen, von denen aus man die
Trümmer zu sammeln und ihnen einen neuen Halt zu geben vermag.
Und solche festen Punkte sind zahlreicher, als man wohl meint.
Werthvolle Urkunden aus den ersten Jahrhunderten der Stadt
sind in den Heiligthümern Roms und der Nachharstädte bis in die
Kaiserzeit hinein gerettet worden, und von Cato bis auf Vel'l'ius
Flaccns herab hat es nicht an Männern gefehlt, die sie abschrieben,
studirten und commentirten. W"enn uot,er Augustus das Interesse
an diesen Resten uralter Sprache und Geschichte so rege war,
dass der Stil der zwölf Tafeln, der Verträge des TuBus und Tar­
quinius, der Pontificalbücher und der Marcischen Weissagtlllgen in
gewissen Kreisen eifriger besprochen und mebr bewundert wurde,
als die glänzenden Erzeugnisse der zeitgenössischen Litterat.ur 1

1 Hol'. Ep. II 1. 23.

Rhein. Mus. f. Philol. N. F, XXXVII, 1
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und dass der feinsinnigste Kritiker der Epoche den ersten Urkunden­
forscller seiner Zeit trotz seiner unbehilflichen Schreibweise Mher
achtete, o1s alle ihre anderen litterarischen Grösscn 1, so mÜsste es
doch wunderbar zugegangen sein, wenn in den erhaltenen Quellen,
die fast alle mittelbar oder unmittelbar derselben oder einer wenig
früheren Zeit angehöl'eu, nicht mehr urkundliches Material versteckt
läge, als sich dem ersten flüchtigen Blick darbietet. nach­
zuweisen und den Zusammenhang zu bestimmen, in welchen wir
es einzuordnen haben, soll der Zweck dieser Untersuchungen sein.
Es herrscht jetzt vielfach die Methode, nachdem man auf Grund
von ein paar modernen Hypothesen ziemlich in's Blaue hinein sich
eine Meinung von den Urzeiten in den Kopf gesetzt hat, jede
Ueberlieferung beliebig als echt oder unecht zu behandeln, je
nachdem sie derselben entspricht oder nicht. Ist doch selbst die
Stiftungsurkunde des aventinischen Dianentempels für FalschuJg
erklärt worden, blos weil sie nicht zu einigen angeblich uralten
Sagen bei Liviua oder Dionys passen wollte. Diesem wüsten
Treiben gegenüber wird man es mir gewiss danken, wenn ich
einen Weg einschlage, der so weit irgend möglich am Sumpfe
jener sogenannten Sagenforschung vorüberführt, einstweilen nur
das als beglaubigt ansehe, was in einer oder der andern Weise
auf eine Urkunde zurückzuführen ist, und alles schonuugslos, ja
selbst stillschweigend verwerfe, was ihr widerspricht. Natürlich
kann die Forschung hierbei nicht stehen bleiben, denn leider sind
wir nicht in der der einzelnen werthvollen Notizen, welehe
sich in jenem Wust verbergen, entbehren zu können. Doeh
die Sichtung kann dem überlassen bleiben, der einen historisciJ,en
Gegenstand in weiterem Zusammenhange behandelt; mir genÜgt es,
hier ein spädiches, aber sicheres Material zusammen zu tragen
und brauchbar zu macben. Ich beginne mit zwei Denkmälern,
deren Werth zwar schon Niebuhr ahnte, die aber von den Spä­
teren in merkwürdigster Weise verdächtigt oder doch unterschätzt
sind, den Städteverzeichnissen des Plinius und des Dionys.

1 Bekanntlich hielt Asinius Pollio von allen Lebeuden nur den
Varro für würdig, in seiner Bibliothek durch ein Bild·
niss gefeiert zu werden, Plin. b. n. VII Ho.
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I.

Der Albanische Bund.

Plin. h. n. III 68. 69. In prima regione praeterea fuere in
Llitio clara oppida: 1) Satricum 2) Pometia 3) Scaptia 4) Poli­
torium 5) Tellena 6) Tifata 7) Caenina 1 8) Ficana 9) Crustu[me­
rium 10) AJmeriola 2 11) Medullum 12) Corniculum 13) Saturnia,
uM nune Roma est 14) Antipolis, quod nune laniculum in parte
Romae 15) Antemnae 16) Camerium 17) Collatia 18) Amitinum
19) Norbe 20) Sulmo; et eum Hs carnem in monte Albano soHti
acbipere populi 21) Albenses 22). Alballi 23) Aesolani 24) Ac'
cienses 25) Abolani 26) Bubetani 27) Bolani 28) Cnsuetani 29) Co­
.1'io1aui 30) Fidenates 31) Foreti 32) Hortellses 33) Latinienses
34) Longani 35) Manates 36) Macrales 37) Munienses 38) Numi­
nienses 39) OHiculani 40) Octu1ani 41) Pedalli 42) Po1etaurini
43) Querquetu1ani 44) Sicani 45) Sisolenses 46) Tolerienses 47) Tu­
tienses 48) Vinnte1ari 49) Vellienaes 50) Venetu1ani 51) Vieel­
1enses 8• Ita ex antiquo Llttio LUI populi interiere sine uestigiis.
Nach dieser Schlusszahl müssen die Namen von zwei Städten II.\\S­

g~fallen sein; doch da diese Lücke in dem ersten, wie sicb später
z~igen wird, völlig werthlollen Theile (1-20) gesucht werden
mnss, kommt für unsere Untersuchung nichts darauf an.

Da ich dessen für meine weitere Auseinandersetzung nicht
entbehren kann, stelle ich auf die Gefahr hin, fast nur Bekanntes zu
wiederholen, hier die Notizen zusammen, welche sonst über die von
Plinius genannten StMte überliefert sind.

1) Satricum. Albanische Co1onie Diod. bei Euseb. p. 287 Schoene;
von Corio1an eingenommen Dion. VIU 36; Liv. II 89. 3; geht 386 aus
volskisohem. Besitz in römischen über Liv. VI 7. 1; 8. 9; wird
elllonisirt 385 Liv. VI 16. 6; erwähnt im Verzeichniss der lati­
nischen Städte bei Dion. V 61; von den Pränestinern und Volscern
382 erobert Liv. VI 22. 4; ß ; von den Latinern 377 verbrannt

1 eecina und caecina die Handschriften.
~ Die verschiedenen Corruptelen der Handschriften führen auf

crnstnmeriola als Lesung des Urcodex hin.
S Bei Wiedergahe der Namen hahe ich in diesem zweiten Theile

(21-61) alle Conjecturen ausgeschlossen und durchgängig das hand­
schriftlich Bestbeglaubigte ohne Berücksichtigung innerer Gründe in den
Text gesetzt.
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Liv. VI 33. 4; wird 348 von den Antiaten colonisirt, aber schon
346 wieder von den RÖmern zer'stört Liv. VIf 27. 5; 8; scheint
als römisches Municipium neu erstanden zu 'sein, denn 341 wird
es wieder als bestehend el'wähnt Liv. VIII 1. 2; seine Biirger
ciues Romani Liv. IX 16. 2; fällt 320 zu den Sl1l11niten ab Liv.
IX 12. 5; wird 319 wiedergewonnen und entwaffnet Liv. IX 16. 10;
besteht noch bis auf Cicero ad Q. fr. III 1. 4; vgI. Liv. XXVIII
11. 2; ja vielleicht noch spät in der Kaiserzeit Flor. I 5.

2) Pometia. Albanische Colonie Verg. Aen. VI 776; Diod. bei
Euseb. Verbannungsort für die Söhne cles Ancus Liv. I 41. 7;
Hauptstadt der Volsker, von Tarquinius Superbus erobert und nus
der Beute der Bau des capitq,linischen Tempels hegoDllell Liv. I
53. 2; Dion. IV 50; 59; Cic. de r. p. II 24. 44; Strab. V 3. 4
p. 231; Tac. hist. III 72; vgI. Plin. h. 11. VII 69; Latinische Co­
lonie Liv. n 16. 8; lehnt sich gegen .Rom auf und wird in den
ersten Jahren der Republik zerstört Schwegler II S. 701 ff.; steht
in der Urkunde bei Cato frg. 58 Peter.

S) Scaptia. Albanische Colonie Diod. bei Euseb. j steht in
dem Verzeichniss latinischer Städte bei Dion. V 61; gibt der 332
eingerichteten Tribus den Namen Fest. p. 343; Liv. VIn 17. 11 j

ihr Gebiet muss also damals von Bürgern bewohnt gewesen sein
und ihre Selbständigkeit hatte aufgehört.

4) Politorium. Latinische Stadt, von Ancus genommen und
zerstört. Liv. I 33. 3; Dion. 1lI 37; 38; 43.

5) Tellena. Ausser in der armenischen Uebersetzuug des
Eusebius, sonst immer Tellenae 1, da aber Plinius mehrmals
in den Endungen Fehler macht, ist nichts zu ändern. Ver~

muthlich hat er hier und an den andern verwandten Stellen das
Ethnikon in seiner Quelle gefunden und elen Stadtnamen falsch.
daraus entwickelt. Albanische Colonie Diod. bei Euseb.; von Ancus
den Latinern genommen Liv. I 33. 2; Dion. Il I 38; 43; erscheint
in dem Städteverzeichniss bei Dion. V 61 j nocb zu Dionys' Zeit
bewohnt Dion. I 16; vgl. Stmb. V 3. 4 p. 231.

6) Tifata. Sonst nicht bekannt j bei der grosscll Eilfertigkeit,
mit welcher Plinius arbeitete, ist Übrigens keineswegs die Annahme
ausgeschlossen, dass er aus dem bekannten campanischen Berge
eine latinische Stadt gemacht hat.

1 Bei Dion. III 43 schreibt man zwar in den Ausgaben TE).J,.~l·1j~,

doch haben die Handschriften rrEU1j' und die Aenderung in TEU1jvWY
ist nicht sehr viel schwieriger, als die allgemein recipirte.
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7) Oaenina. Albanische Oolonio Diod. bei Enseb.; von Ro­
mulus erobert Liv. I 9. 8: 10. 2; Dion. I 79; II 7; 32; 33; 35;
V 7: Plut. Rom. 16i Prop. IV 10; Epllem. ep. I p.157; OlL. 1
p. 283.

8) Ficana. Lag alll eUften Meilenstein der via Ostiellsis Fest.
p. 250 s. v. puilia; von Anens erobert Liv. I 33. 2; Dion. III 38.

9) Ornstumcrium. Besteht schon VOl' der Landung des Aeneas
Vel·g. A. VII ; Albanische Oolonio Diod. bei Euseb.; Dion. II 36;
kämpft gegen Romuluil Liv. I 9. 7; Dion. II 32; wird von Tal'­
quinius Priseus erobert Liv. I 38. 4; Dion. III 49. Der Ort wird
auch sonst nicht selten erwä,hnt.

10) Ameriola. Von Tarquinius Pl'iseus el'obert Liv. I 38. 4.
11) Medullum. Sonst MeduUia, aussel' bei Eusebius wo der

Nltme in Mediplium eorrumpirt ist. Albanische Oolonie Diod. bei
Enseb. j Dion. In 1; 34: unterwirft aich Romulns und wird Oolonio
Dion. n 36; III 1; 34; VI 55; erobert von Aneus Liv. I 33.
Dion. III 38; dann noch einmal von Tarquinius Priscus Liv. I
38. 4; aber noch Manius Valel'ius Maximus triumphirt de SabiniB
et Medullinis OlL. I p. 284.

12) Oorniculum. Von Tarquioius Priseus erobert Liv. I 38.4;
Diou. III 50; von dort her soll SeI'. Tullius stammen. Dion. IV 1 ;
Liv. I 39. 5; IV 3. 12; de viI'. ilL 7; Ov. fast. VI 628; scheint
dem Florus (I 5) noch bekannt gewesen zu sein.

13) Saturnia, ubi nunc Roma est.. Die Stellen, in denen
diese fabelhafte Stadt sonst noch erwähnt wird, findet man bei
Schwegler I 8. 213 zusammen. Es sind alles antiquarische, nicllt
annalistische Quellen mit einziger Auanahme des Dionys, der aber
auch viel aus Varro geaehöpft hat.

14) Antipolis, quod nune Ianieulum in parte Romae. Soheint
allein zu stehen. Offenbar hat ein <Lokalforscher' aich den
Kopf zerbrocllen, wie der JauicnluB haben möge, ehe
König Janus ihm seinen Namen gab, und ist dabei lmf diese thö­
richte Lösung verfallen.

15) Antemuae. ICämpft sohon gegen Aeneas Verg. A. VII 631 ;
von Romulns erobert Liv. I 9. 8; 10. 2; 11. 1; Dion. II 32; 33 j

35; VI 55; vel'biindet sich mit Porsenna Dion. V 21; wird noch
zur Zeit des Dionys bewohnt Dion, I 16; IV 3; Strab. V 3. 2
p. 230; Varro L 1.V. 28.

16) Oamerium. Kmerium bei Euseb., sonst Oameria I. Colonie Al-

1 Nor Tao. Aun. XI 24 stoht Camerio.
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bas Diod. beiEuseb.; Dioll. II 50; von Romulus bekämpft Dion. II 50;
54; von Tarquinins Priscns erobert Liv. I 38. 4; Dion. III 51;
verbündet sich mit Porsenna Dion. V 21; dann mit den Sabinern
Dion. V 40; 49; 51. Existirt als Bürgerstadt noch zur Zeit Catos
Fest. p. 234; Heimath der Coruneanii Tac. Ann. XI 24.

17) Collatia. Albanische Griindung Verg. A. VI 774; von
Tarquinius Priscus erobert Liv. I 38. 1; Dion. In 50; IV 64;
Fest. p. 37; existirte als Dorf noeh ZUl' Zeit 8tl'abos V 3. 2 p. 230;
vgl. Cie. de leg. agr. II 35. 96.

18) Amitinum. Sonst unbekannt.
19) Norbe. Dürfte doch kaum verschieden von dem bekannten

Norba sein, das freilich keineswegs spurlos verschwunden war,
sondern noch lange nach Plinius bestanden hat. Wilm. 1507. Aller­
dings hatte es Sulla zerstört (App. b. c. I 94), und dadurch mag
Plinius getäuscht worden sein.

20) Sulmo. Von diesem gilt dasselbe, wie von Norba. Es ist
gleichfalls durch 8ulla vernichtet (Flor. II 9 fin.), aber wieder
hergestellt worden, und wird von Plinius (XXXIII 1'.1:5) selbst ais
bestehend erwähnt. Obgleich hier der Irrthum noch bedenklicher
wäre, da die Stadt gar nicht in Latium liegt, glaube ich doch,
dass er unserem Autor zuzutrauen ist. VOll einem laUnischen Sulmo
ist nichts bekannt, denn Verg. Aen. X 517 kann sich auch auf das
pälignische beziehen.

21) Albenses. Da hier an Alba Fucentia kaum zu denken ist,
scheint die Stadt unbekannt zu sein.

22) Albani. Die allbekannte Mutterstadt Latiums und Roms.
23) Aesolani. Aefula Hol'. O. III 29. 6; Aefl1lo Liv. XXXII

29. 2; arx Aefulana Liv. XXVI 9. 9; danach ist Aefolani zu
schreiben; vgl. Hübner, Herm. I S. 426. Ob die Colonie Aesulum
bei Vell. I 14 mit unserer Aefula identisch ist, erscheint mir sehr
zweifelhaft.

24) Accienses. Sonst nnbekannt.
25) Abolani. SOllst unbekannt.
26) Bubetani. BovßsJJmJJwJJ Dion. V 61.
27) Bolani. Bola Verg. Aen. VI 776; Diod. bei Euseb.; Dion.

VIII 18; Bolae Liv. IV 49. 6; VI 2. 14; Diod. XIII 42; XIV
117; Griindung der Albaner; VOll Coriolan genommen; mehrmals
Gegenstand des Kampfes gegen die Aequer.

28) Cusuetani. In dieser Schreibung unbekannt" doch durch
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die leichte Aenderung von u in a erhält man Casuetani, eine äl­
tere Form von Caruentltni 1. Dass die Wurzel des Namens ein s

enthielt, welches erst spätel' nach dem specifisch lateinischen Laut­
gesetz in r iibergegangen ist" steht fest, da sich in oskischen und
umbrischen Gegenden derselbe Name in seiner ursprünglichen Form
erhalten hat; "gI. Casuentus, Fluss bei Metapont Plin. h. H, III 97;
Casuentillalli Plin. III 113; Casuelltini Wilm. 2077. Um das lati­
nisohe Caruentum wird mehrmals mit den Aequern gekämpft Liv.
IV 53. 3; 9; 55. 4; 8; ](apvEl1twIWI! Dion, V 61.

29) Coriolani. CorioIi erscheint sonst nm' in der Geschichte
des Coriolan Liv. II 33. 5; 89. ll; III 71. 6; Dion. VI 92; VII
19; VII[ 30i Plut. Cor. 8; Eutrop. I 14; Flor. I 5 und im Städte­
verzeichniss des Dionys V 61. Ko(!i'JJ.rl bei Dion. IV 45 berullt
wahl'scheinlich anf Verderbniss, da bei Liv. I 50. 3; 51. 1 in gleichem
Zusammenhange und offenbar aus gleicher Quelle Aricia genannt
wird.

30) Fidenates. Die Stadt ist zu bekannt, um der Belege zu
bedtlrfen, Es sei nur hie1' bemerkt, dass sie keineswegs zu Plinins
Zeit verschwunden wal', sondern noch im dritten Jahrh. bestand.
Wilm. 1817: vgl. Tac. Ann. IV 62; Suet. Tib. 40; Cic. da
agr. Il 35. 96.

BI} F'oreti. Da etus keine passende Ableitungssilbe ist, wird
Foretani zu schreiben sein. Forentani Plin. III 64 vielleicht mit
diesen identisch. DeI' Name Forentum kehrt bei mehreren Städten
wieder Plin. III 105; Liv. IX 20. 9; HOl'. O. III 4. 16; Plin.
III 130.

32) HOl'tenses. Sonst unbekannt, Derselbe Name kommt in
Umbrien vor Plin. h. n, III 114.

33) Latinianses. Cic. de har. resp. 28. 62; ager Latiniensis
propinquus et suburbanus 1. L 10.20. Vielleicht identisch mit

der Gemeinde, welche Plin. III 54; 63 ager Latinus nennt.
34) Longalli. Dies pflegt man in Longulani zu ändel'D; wie

wir später sehen werden, ist dies überfltlssig.
35) Manates. Sonst unbekannt.
36) Macrales. Sonst unbekannt..
37) l\1unienses. Vielleicht die Einwohner von Castrimoenium,

das aber noch in später Kaiserzeit l)estand Plin. h. n. III 63; 01'.

1 Die Identität der beiden Namen nimmt auch Mommsen (Röm.
Geseh. I S. 850) au, doch ohne zu bemerken, dass sie sich viel mehr
auf grammatische Erklärung. als auf textliche Aenderung gründen lässt.
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1393; 5141; Libel' Ooloniarum p. 233 Oastrimoniulll oppidum lege
Sullana est munitum.

38) Numinienses. Sonst unbekannt.
39) Olliculani. Sonst unbekannt.
40) Octulani. Sonst unbekannt.
41) Pedani. Pedum von Ooriolan genommen Liv. II 39. 4;

Dion. VIII 19; 26; 358 schlagen hier die Galliel' Lager Liv. VII
12. 8; im Latinerkriege erobert, wird es Muuicipium IJiv. Vni 12.
6-14. 4; findet sich im Städteverzeichniss bei Dion. V 61; existirt
noch zur Zeit des Augustus Hol'. Ep. I 4. 2; Cic. ad Att. IX 18. 3.

42) Poletaurini. Wira seit Niebuhr in Polluscini geändert,
doch genügt es aus dem Ethnikon den Stadtnamen zu bilden, um
zu erkennen, dass Poletaurium nicht verschieden ist von Politorium
(s. N. 4. S. 4). Wenn Plinius unter der fremden Form den Namen
nicht erkannte und deshalb die Stadt zweimal anfilhrte, so ist
ibm damit nichts schlimmeres begegnet, als seinen Hexausgebern.

43) Qnerquetulani. KO(JKOrovlltvwv Dion. V 61.
44) Sicani. Da hier keine Völkerschaften sondern Städte auf­

gezählt werden, so ist auch gewiss nicht an die sicilischen Sikaner,
sondern an die Bewohner einer verschollenen Stadt Bica oder Sicca
zn denken.

45) Sisolenses. Sonst unbekannt.
46) Tolerienses. Ausser bei Steph. Byz., welcher aus Dionys

geschöpft hat und daher nicht in Betracht kommt, findet sich nur
das Ethnikon und zwar in der Form TolE(!I,jl()t. Von Coriolan ge­
nommen Dion VIII 17; 26 qnd daraus Plut. Cor. 28; im Städte­
verzeichniss bei Dion. V 61.

47) Tutienses. Sonst unbekannt.
48) Vinlltelari. Die Endung wird wohl in ani zu hessern sein;

sonat unbekannt.
49) Vellienses. Sonst unbekannt.
50) Venetulani. Sonst unbekannt.
51) Vicellenses. Wenn Vitellia gemeint ist, wird Vitelienses

zu schreiben sein; von Coriolan genommen Liv. II 39. 4; Colonie
Liv. V 29. 3; Suet. Vit. 1; von den Aequern genommen Liv. V
29. 3.

Der Unterschied zwischen den beiden Theilen des Vet'zeich­
niaaes springt in die Augen und ist natürlich längst bemerkt worden.
Der erste (1-20) nennt immer deu Namen der Stadt, der zweite
(21-51) das davon abgeleitete Ethnikon; dieser ist alphabetisch
geordnet, jener nicht. Dies führt mit Sicherheit auf verschiedene
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Quellen, und auch der Nachweis derselben, so weit cs eines solchen
fÜr unsere Zwecke bedarf, ist nicht schwer.

Im ersten Thei! sind uns fast alle Namen lmch sonst zur
GenÜge bekannt, nur für 6) Tifata, 14) Antipolis, 18) Amitinum
und vielleicht auch fÜr 19) Nm'be hesitzen wir' kein anderes Zeug­
niss; doch auch hier lässt sich bei Antipolis wenigstens die Natur
der Quelle angehen und die Entst.ehung des Namens erklären, bei
Tifata und Norbe aber ist es sehr wahrscheinlich, dass ihre Ein­
reihung unter die verschwundenen Städte Latiums nur auf ein
Versehen des Plinius zurückgeht. In der Anordnung ist ein durch­
gehendes Priucip nicht erlteunbar, doch erscheinen in der H.egel
Städte neben einander, unter denen irgend ein historischer Zu­
sammenhang besteht. 1) Satricum, 2) Pometia und 3) Scaptia
Bollen Colonien des Latinus Silvius sein; 4) Politorium und 5) Tel­
lenae sind von Ancus, 9) Crustumerium, 10) Ameriola, 11) Me­
duIlia und 12) Corniculum von Tllrquinins Priscus erobert, ja drei
davon (9-11) stehen bei Liviu8 I 38.4 sogar in derselben Reihen­
folge; 13) Batnrnia und 14) Antipolis sind urgeschichLliclle Namen
von Theilen Roms; 15) Allteulllae und 16) Camerium werden als
Bundesgenos8en Porsennas genannt; 19) Norba und 20) Sulmo
sind von Bulla zerstört worden. Danach liegen dieBem ganzen Ab­
schnitt Excerpte aus Quellen verschiedener Art, VOl'zug8weise aber
annalistischeu, zu Grunde, die nach Streichung der sich wieder­
holenden Namen ganz willkÜrlich an einander gereiht sind. Warum
Medullia in der Reihe des Tanluinius, nicht in der des Anclls er­
scheint, wamm Cameria bei den Bundesgenossen des Porsenna,
nicht bei den Eroberungen des Tal'quillius angeführt wird, danach
zu fragen wäre miissig. Pli~ius hat eben in seiner Zettelsammlung
bald hier bald da gestrichen, wie es der Zufall fügte.

Wenn im ersten Theile gar keine Ordnung herrscllt, im
zweiten eine genau beobachtete alphabetische, so lässt sich VOr­
aussetzen, dass diese nicht von Plinius herrülut, dass also das
ganze Stück derselben Quelle entnommen ist. Nun wissen wir,
dass Varro im 8-13 Buche seiner antiquitates humanae, welche
de locis handelten 1, auch r die untergegangenen Städte It.aliens be­
spl'ach 2, wir wissen ferner, dass er anch sonst, wo er
Namenreihen zu verzeichnen hatte, sich deu' a1llhabetischen Reihen-

1 August. de civ. dei VI 3.
2 Das Stück, welches die Sabina betraf, hat uns Diooys I 14 er­

ha.lten (00, BrX(!(!wJI Tc(!{PflO>" lJl (~f!xalOJ.ortat" r(!aepEL).
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folge bediente \, endlich ist er ilberhaupt von Plinius sehr viel
benutzt worden und erscheint namentlich auch im Index des
dritten Buches. Die unmittelbare Quelle unseres Städtekatalogs
ist also leicht zu errathcn, doch ist damit die Frage nicht
gelöst, sondern nUr zurückgeschoben, denn woher konnte Varro
seine Kenntniss haben? Von den hier genannten 31 Namen sind
16, also mehr als die Hälfte, SOllSt gänzlich unbekannt (21. 24.
25. 32. 34-36. 38-40. 44. 45. 47-50), zwei in einer Form
überliefert, die sie jedenfalls für Plinius, wahrscheinlich auch für
Varro unkenntlich machte (28 Casuetani, 42 Poletaurini), zwei
(26. 43) wiederholen sich nur noch in der Liste des Dionys
(V 61). Von diesen 20 Namen konnte er also wohl vielleicht ein­
zelne aus uns unbekannten Annalenwerken zusammensuchen, wie
dies Plinius im ersten Theile gethau hat, aber bei der grossen
.Mehrzahl ist es kaulll vorauszusetzen. Denn wenn sie überhaupt
in der römischen Geschichte vorkamen, 80 konnte es nur in ihren
fl'ühesten Urzeiten sein, und gerade hier kennen wir durch das
ausführliche und variautenreiche Werk des Dionys beinahe voll­
ständig, was die Aunalistik zu berichten wusste. In der Sabina
folgt Varro der Localtradition; hier lllochte man noch (He Ruinen
weisen, und die Stätten mochten den alten Namen bewahrt haben.
Doch selbst wenn wir annehmen, er habe in Latium ebenso genau
Bescheid gewusst, wie in seiner Heimatb, so ist es zwar möglich,
dasBdie Umwohner noch Namen und Ort der verschwundenen
Städte kannten, doch dass sie von ihrer Stellung im albanischen
Bunde zu erzählen vermochten, und dass sämmtliche dreissig Mit­
glieder desselben sich in dieser Weise vollständig zusammen finden
Hessen, wird kein Verständigel' sich einreden wollen. Wenn also
Varro nicht einfach gelogen hat - ein Vorwurf, der nie bisher
gegen ihn erhoben worden kann er die Liste nur einer Ur­
kunde entnommen haben. Da jedem Vel·trage die Namen sämmt­
lieher Theilnehmer hinzugefügt werden mussten 2 und jede Wid­
mung, welche von der Gesammtheit eines Bundes ausging, alle
Mitglieder desselben in der Dedicationsinschrift nannte 3, so konnte
es an Quellen dieser Art nicht fehlen.

Freilich wäre dies noch kein Beweis, wenn nicht die .Ein-

1 vgl. die heiden Autorenverzeichnisse de 1'13 rust. I 1. 8.
z Dioll. IV 26. <1"'C1]A.1']1! X"t(~(fXfU[~(1a, X"A-xijv EY(JlXt/JElI ~v raul"~l TR

TE JO.;'rtl'm TO;:, ('fwtO(!OI, ?c<c Tf" ftEUXOU('ffi, Tij<; O'lJ/!I)ÖOlJ n:OAE.<;.
3 Cato frag. 58 Peter.
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wurfe, die man dagegeu machen kann und zum Theil gemacht bat,
sicb bei näherer Prüfung zn entscheidenden Bestätigungen gestal­
teten. Die alphabetische Reihenfolge würde ich kaulll anführen,
wenn nicht VOll mehreren anderen Forschern darauf ein grosses
Gewicht wäre; denn natürlioh balte ich sie nicht für ur­
sprünglich. Wir erkannten schon ol)en darin ein specifisches Cha­
rakteristikum des Varro, und in unserem l"alle hat seine Umord­
llung sogar zu einem lächerlichen Missvel'ständniss geführt. Der
Kat.alog zählt 31 Gemeinden auf, also eine zn viel, da ja bekannt­
lich die Normalzahl des Bundes 30 war. Nun finden sich unter
A 22) Albani, unter L 34) LOllgaui, womr man bisher Longulani
conjicirte; verbinden wir aber beides zu Alhani Longani, so ergibt
sich zugleich die richtige Zahl der Bundesstädte und der volle
Name des Vorortes 1. Zwar meine ich nicht, dass Varro nicht ge­
wusst habe, was Albani Longani heisst, aber in der eiligen Anfer­
tigung einef.l alphabetischen Registers kann einem leicht der Irrthulll
begegnen, wo der Wortabschnitt ist, auch einen Abschnitt des
Sinnes zu machen, und dazu ist es noch keineswegs gewiss, ob Varro
selbst, und nicht vielleicht einer seiner Sclaven, Urheber des Ver­
sehens ist. Die Gelehrten des Alterthums, welche so viele Hände
und Köpfe zu ihrer Verfügung hatten, werden meohanische Ar­
beit.en dieser Art wohl meist von sich abgewälzt haben, und so
mag manoher Irrthum nicht dem Autor, sondern seinen Handlangern
zur Last fallen.

Bedenklicher ware die zum Theil ganz junge Orthographie,
wenlldieselbe Hand, welche die Reihenfolge änderte, nicht auch die
Schreibweise hätte ändern können. Dass dies wirklich geschehen
ist, beweist eine Thatsache, die ohne eine solche Voraussetzung
grammatisch ganz unerklärlich wäre; das nasale n feblt nämlich
immer vor t (26. 28. 31), aber nie vor s (21. 24. 32. 33. 37.
38. 45-47. 49. 51). Der einzige Grund dafÜr ist offenbar, dass
Varro die Endung enses denn nur in dieser erscheint n vor s ­
in dem eseis der Urkunde leicht wieder erkannte, während er in
den fremden Namen der Bubetani, Casuetani, Foretani das Fehlen
des n nicht bemerkte 2. So sind denn hier und da, gegen
seinen Willen, die alten Formen stehen geblieben: 51) Vitelienses

1 Vgl. Wilm. 664. 684. lIenz. 6019.
2 Die Formen mit n sind für alle drei durch Zeugnisse sicber

gestellt.
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war walwscheinlich 1, 50) Vinntelani sicher mit ei n em 1geschrieben,
statt Caruentani, Sirulenses, wie es nach der späteren, aber immer
noch recht frühen SprachentwicklllDg hätte helssen müssen, stand
28) Casllet~tlli, 45) statt Aefulani 23) Aefolan~ endlich
statt Politorini 42) Poletauril1i. Der Gedanke an eine absichtliche
Archaisirung ist schon dadurch dass alle diese
Formen vollkommen mehr aber durch den Um-
stand, dass sie 1Iur in sehr selten erwähnten Namen vorkommen,
bl,i denen die Annahme, V!\1'ro sei ihre Schreibung
unbekannt gewesen, ist; und gerll.de darin liegt für mich
der unumstössliche Beweis, dass wir es hier mit der modernisirten
und umgestellten Abschrift eines uralten Sprachdenkmals zu tbun
haben.

Schon ans grammatischen Rücksichten muss unser Verzeich­
niss lange vor den Scipiuneninschriften augesetzt werden; durch
die historische Prüfung wird es in ein noch viel höheres Alter­
thnm hino.ufgerückt, Es nennt uns die popnli carnem in monte
Albano accipere soHti, d. h. den Bestand des latinisohen Bundes,
und zwar nie h t jenes Bundes, der unter Roms Vorstand­
schaft seine Feste feierte, denn Städte, welche als
Theilnehmel' desselben sioher überliefert sind 2, fehlen hier sämmt­
lieb, Die Inschrift muss daher noch vor den Untergang Albas
fallen, und da von demselben Könige, auf welchen die jene
wichtigste Eroherung der römischen Urzeit zurückführte, ein
schriftliches Denkmal nooh in der Zeit des Augustus erhalten
war'!, hat eine so frühe D!\tirung durch!\us nicMs Unwabl'schein­
liches.

Uebet' die Machtstellung des Bundes darf die grosse Z!thl seiner
Theilnehmer keine Illusionen erwecken. Die heilige Dreissig musste eben
aus sacralen Gründen erreicht werden, auf welelle Weise es immer
sei, Viele 'untergegangenen' Städte mögen als Städte nie
bestanden haben, sondern nur aus ärmlichen Dörfern als in sacris
selbstständige Gemeinden oonstituirt sein, um die Normalzahl zu-

1 Vioellcnses ist überliefert; da aber das i in der Endung un­
möglich fehlen kann, und es paläographisch leichter ist n in li, als in
lli zu so gelangen wir zn der im Text angegebenen Form des'
Namens,

2 Es sind tlas: Lahici, Gabii, Hovillae Cie. pro Plane. 9, 23;
Ardca Liv. XXXII 1. 9; Laurentulll Liv. XXXVH 3. ·i; Lanuviull1 Liv.
XLI 16. L
. a Hol'. Ep. Ir 1. 24; Dion. III 33.
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sammen zu bringen. Gewann man dann neue Bundesgenossen, so
konnte nach Bedürfniss die entsprechende Zahl der alten wieder
zu vici degl'adirt werden, was sie in Wirklichkeit stets gewesen

waren. Da uns die Lage der meisten Städte gänzlich unbekannt
ist, so können wir von dem Gebiete des Bundes nur sagen, dass
es wenigstens an einer Stelle über den Anio hinaus und an den
Tiber heranreichte (30 Fidenae); aber mag es auch ziemlich aus­
gedehnt gewesen sein, sehr zersplittert war es jedenfalls. Denn
mitten hinein schieben sich überall mächtige unabhängige Ge­
meinden, ja selbst die nächsten Nachbarn Albas, Aricia, Bovillae,
Tusculum, werden in dem Verzeichniss' vergebeus gesucht. Uehcr­
haupt enthält dasselbe ausseI' Fidenae 1 keine einzige Stadt, welche
in der Geschichte eine irgend erheblicl1e Rolle gespielt hätte; Ti­
bur, Gabii, Lanuvium und sogar das alte heilige Lavinium stehen
dem Bunde fremd gegenüber. ,

Diese jetzt als erwiesen zu betrachtende Thatsache wirft ein
neues Licht auf das eigenthÜmliche Verhältniss der beiden angeb­
lichen Metropolen der Latiner. Beide beanspruchten bekanntlich
den Ruhm, ganz Latium colonisirt zu haben, und als Ausdruck
dessen ging in beiden die Sage, dass auf ihrem Boden vor ibrer
eigenen Gründung eine Sau dreissig Ferkel geworfen babe 2• Als
Rom ihre Erbschaft angetreten hatte, versuchte man ihre An­
sprÜche dahin zu vereinigen, dass Alba zwar unmitteJbar die Mutter
Latiums sei, seIhst aber von Lavinium abstamme, und dieses wie­
derum albanische Ansiedler empfangen habe, so dass es zugleich

1 Es ist wohl zn beachten, dass !luch in der Sage die Zerstörung
Albas mit einem Kriege gegen Fidenae in Zusammenhang gebracht
wird.

2. Fabius (frg. 4 Peter) liess das Prodigium sich in Alba ereignen,
die meisten andern in Laviniumj doch wenn auch ibrer aller Autorität
gegen die des Vaters der römischen Geschichte zurÜckstehen muss, so
zeigen doch die erzenen Bildnisse der San, welche auf dem Forum des
Ortes standen, dass auch diese zweite Localisirung alt war. Varr. 1'. r.
II 4. 18; vgl. Schwegler I S. 285. Die Geschichte des Acneas ist zwar
nicht Sage, sondern gelehrte Erfindung, hat aher viele sagenhafte Ele­
mente in sich s.l1fgenommen. Da nun die urspriingliche Bedeutung
jenes Wunders von den AltEm seIhst nicht mehr verstanden wurde ­
denn schon seit Fabius deuten sie alle die dreissig Ferkel nicht auf die
Colonien Laviniums und Albas, sondern auf die dreissig Jahre, welche
zwischen ihrer Gründung verflossen sein sollen - kann es auch nicht
Fälschung sein, muss also auf altem echtem Sagenstoff beruhen.
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als Metropole und als Oolouie seiner Nebenbuhlerin gelten könne 1.

Qffenbar ist dieses nichts als conciliatorische Sagenkritik, ein
schlechtes Oompromiss zwischen unvereinbaren Ueberlieferungen.
Da nun die Behauptung, Mutterstadt zu sein, oft nur die quasi­
historische BegrÜndung einer faktisch vorhandenen politischen Vor­
stsndschaft werden wir sowohl in Lavinium, als auch in Alba
Bundeshäupter zu sehen haben, nur von vel'schiedenen Bünden.

Dieses Verhältuiss wird durch die folgende Erwägung be­
stätigt. Die beiden Latinerfeste, welclle die römischen Magistrate
auf dem albanischen Berge und in Lavininm feierten 2, hatten be­
kallnWch keinen festen PIl.ttz im römischen Kaleuder und konnten
ihn als internat.ionale Feste nicht haben. Denn da jede Stadt ihre
eigene Zeitl'ecllllung und Schaltung besass, so wÜrde die römische
Datirung im gitnzen übrigen Latium unverständlich gewesen sein,
wenn man sie nicht jedes Jahr nach dem heimischen l{alender neu
bestimmt lliitte. Doch dass indictive Ferien deshalb gänzlich
schwankend gewesen seien, ist keineswegs erwiesen; im Gegentheil,
hei den einzigen, die uns genau bekannt sind. dem Feste der Dea
Dia im Arvalenhain, finden wir, dass sie' ursprünglich nur des·
wegen indicirt wurden, um sie mit den Himmelserscheinungen in
besserem Einklange zu erhalten, als ein festes Kalenderdatum ge­
stattet hiitte ß. Dasselbe galt. wahrscheinlich auch anfangs von
den latinischen wenn diese gleich aus politischen Griinden
später völlig willkürlich bestimmt wurden. Nun findet das Opfer
auf dem albanischen Berge bald nach dem Antritt der Magistrate
statt, das lavinatische, ehe sie zum Kriege ausziehen 4 ; beide sind

1 Schwegler I S. 319.
2 An dem letzteren scheinen zwar in histori~eber Zeit, die frei·

lieh in Hom sehr beginnt, die übrigen Latinel'städte nicht. Theil
gcnomlllCu zu haben; doch dass es ul'sprÜnglich als Buudesfest gemeint
war oder doch an die Stelle eines frÜheren Bllndesfestes trat., geht allS
der ganZetl Stellung Laviniums hervor,

S Mammsen, Röm. Chrono!. S, 70.
4 Sern. ad ABn. BI . VaL Max. I 6. 7. Wenn Maar. III 4. 11

die römischen Beamten das Opfer darbringen lässt, eum adeunt ma·
gistratum, d.agegen Seru. ad Aen. U 296, cum abeunt so
kanu man dies nicht auf ~wei verschiedene sam'ale Pflichten beziehen,
da sie offenbar die gleiche Stelle desselben Vcrgilcommelltars ans­
schreiben, also auch dasselbe meinen müsseu, Mall vergleiche:

Macr.: eodem nomine appellauit Bern,: hic ergo quaeritur, utrum
et Vestam, qnam de numero Pena· Vesta etiam de numero Penatium
tinm aut certe comitem eorum sit, an comes eornlU aecipiatur,



quod eum consules ct praetores
sine dictatol' abeunt magistratu,
Lauini saura Penatibus simul et
Vestae faciunt.
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folglich als Frühlingsfeste aufzufassen. Zwei Bundesfeste desseJben
Bundes wären zwar nicht unmöglich, wenn sie in verschiedene
Jahreslleiten fielen, doch unmittelbal' hintereinander oder gar gleich­
zeitig sind sie völlig sinnlos.

80 war es also nur eine absichtsvolle Fiction, wenn die
Römer behaupteten, Alba habe unter seiner Führung ganz Latium
vereinigt, und a13 Erben deI' Metropole die gleiche Herrschaft in
Anspruoh nahmen. Neben dem Albanisohen Bunde bestand gleich­
berechtigt ein Lavinatischer und neben diesem vielleicht nooh ein
dritter, vierter und fünfter. Jeder hatte vermuthlich seine dreissig
sogenannten Städte, die wie die Albanischen zum grössten Theil
spurlos versoliwanden, sobald der Bund 3elbst aufhörte. Auch
hier, wie überall, ist die Geschichte von der Zersplitterung, nicht
von der nationalen Einigung ausgegangen, und es bedurfte erst
der starken Hand Roms, um mit Gewalt ein Latium zu schaffen.

II.

Bündnisa der Latiner gegen Rom.

Dionya. V 61 ~Vllrtx:tsla'fl/; os arO(!ii<; h (J)s(!8vr:l11(,rJ 7(0],;).,1]11
bmwvl'zo TlUV anomrsVOOVT:W11 TOv nO}.,sft0v xKt''1yo(!lal' o~ 1« 8nla
Trst3uvr:sr; (ttn:ovr; (ivala{Jsll', ,u:1lr.aT:a Os TapxVI'tOr; T(J xa~ ;, "'IcfsaT:1]r;
avrov Mattl'A.tOr; Kat O~ n(!OHJl:1JK{rrEr; .ijr; 'A{JIK1]I'iiiv no'A.S<rJf,. t1rp' dJv

Excf7f'larwr1fiMvTlJr; ;Jaol ZOt) Aazlvwv flEu'iX,0V ySI'ovr; xouf, TOV Kaux
'PWflalwlJ iXJ,w(!ovl'rat n6'A.sflOv· xaL fl'a no'A.~ fl7fol3ftla /I~rs nf!ooftJ
ro KOlVQV fl~rE n(!oxara'A.vG'I]rat .ijll liX:Tf!{tJ' (1vEV (inavrwv yvw­

fl'fl/;, 8(/KOVr; 800aav &J..l~llltr;, Kai mi:r; ft~ rpt!'Aa'Sovrar; 6ftoloylar;
EIWnOVQOVr; Elvat xal KaT:al?arovr; E'l/J'Ilf'ifJrt1'l:o KIll nOAcfllovr; dnav7:wv.

oi os srYf!a'l/Ja/u;vOl rair; !Jt'I':J~;{atf, Tavru n(/o{Jovlm "ai roir; Qf!KOVr;
0fLOaUV7:Er; ano rovrwv riii!' nOAI3Wv 'ljaall (}'VO(llir;: 1) 'AQQsa7:ii!V
2) 'A{JIK7flJ(QV 3) BOi:UI.tVWI' ({JOWA(tJ'(fflf codd.) 4) BIJV{JSlrrWfCUj,
5) Ko€!IU'(uV (x6(wwv codd.) 6) Ka€!v/;JFl:rtvWV 7) KI(JKat1]riiill 8} 1(0­

(!lOlaviiil' 9) Ko(!{JllJriiiv 10) Ka{Javwv 11) (J)o(!rwElwl! 12) Ta{Jlwll

esse manifestum est. adeo ut ct
consnles et practores ct dictatores,
oum adeunt magistratum, Lauinii
rem diuinam faciant Penatibus pa­
riter et Vestae.

Danach muss bei einem von beiden eine "Textvcl'uerbniss vor­
liegen, und da nach älterer Ordnung der Auszug in's Feld bald auf
den Amtsantritt folgte, iet die Macrobische Lesart vorzuziehen.
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13) ,Aav(jl3vdvQIJI 14} AavovlJ'wl' 15) Aaßt1Jla7:wJI 16) AaßLxaVW1J

17.) NWflSVC(/,I'WV 18) NW(Jßav(ov (flW(JI3(j,,}'LUV codd.) 19) II(J(j,,)vsCJ1JTJllwv

20) IIsrJavwv 21) KO(JlCOWvÄUVLOV 22) ~a7:(J1XaJlL'üv (&7:(J1XUVLOV codd.)

23) ~xan7:rJvlwv 24) ~lrrdJl(l)v 25) Tl{Jov(l':lvwv 26) TvaxÄavwv (wO"­
xÄalvwv codd.) 27) Tli/..Ä?]vlo)l! 28) TOA9](Jlvwv 29) OlliÄti(Javwv

( , , fJ ! dd)" ~ - ',. ",­OVI3A.l (JUI'LOI', co . SX iOV7:WV nuaWII rwv nO""WJI iOV~ [;V aXf/lJ

avor(!a7:l3'lJl3tv öawII !Xv (UlJ rot~ ~YI3!l(}atJl 'Oxruovtp MafuAir,o ·xat

~';~1:11) Tu(!xvvlr.u· rovwv~ ra(! an,;oH~uv or(Ja7:7JYov~ a-bwx(!aro{!ar;.

Das hier vorliegende Städteverzeichniss ist dem Plinianischen
ga1J7, analog. Wie jenes ist es geordnet nach d€m lateinischen
Alphabet, welches in varronischer Zeit benutzt wurde, wie jenes
kommt es an die Zahl dreissig so nahe heran, dass wir die Diffe­
renz wohl dem Versehen der Abschreiber zur Last legen dürfen.
Dies leitet auf einen gleichen Ursprung, d. h. Varro als unmittel­
bare 1 und eine Urkunde als mittelbare Quelle. Zwar die gram­
matischen Indicien, welche bei Plinius den entscheidenden Beweis
lieferten) fehlen hier und müssen nach Lage der Dinge fehlen. Wir
sahen, dass dort die Orthographie schon durch Varro so weit der
modernen angenähert war, wie ihm dies seine Kenntniss erlaubte;
nur wo sie bei den zahlreichen gänzlich obscuren Namen versagte,
hatten sich die alten Formen erhalten. Die Städte aber, welche
Dionys anfÜhrt, mussten ihm grösstentheils bekannt sein, und wenn sich
trotzdem noch irgendwo eine Reminiscenz der ursprünglichen
Schreibnng erhalten hätte, wäre sie in der griechischen Ueber­
setzung verloren gegangen. Doch bietet sich dafür eine andere
Bestätigung, die nicht minder gewichtig und merkwÜrdiger Weise
bisher ehensowenig beachtet ist.

Wenn DiollYs hier eine Urkunde benutzte, so hat er daraus
wahrscheinlich nicht nur das Städteverzeichniss entnommen, son­
dern sie auch sonst in seiner Darstellung berücksichtigt. Nun er~

scheinen bei ihm als diejenigen Gemeinden, welche das ganze Bünd­
niss anregen und bestimmen, Aricia und Tusculllm. Die Führung
des Bundesheeres übernimmt ein 'I'usculaner mit dem Titel eines
Dictators 2. Wen erinuert dies nicht ~n das berühmte Fragment

1 Dass Varros Antiquitates eine der HauptquelleIl des Dionys
wal'en, ist allbekannt.

2 Dass Sex. Tarquinius als Mitbefehlshaber erscheint, ist wohl
nur auf Grund des historischen Zusammenhanges, in welchen man die
Urkunde einzuordnen versuchte, hinzu erfunden. Sobald mail annahm,
dass der Latinerkrieg die Rückführung der Königsfamilie zum Zwecke
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des Oato (58 Peter), von dem bisher noch niemand bezweifelt hat,
dass es auf einer Inschrift beruhe: Lucum Diauium in nemore
Aricino LaeviuB Tusculanus dedicauit dictator Latinus. hi
popnli cOlnmnniter: Tusculanus, Aricinus, Lanuvinus, Laurens, 00­
ranns, Tiburtis, Pometinns, Ardeatis I. Auch hier ist ein latinischer
Bund, an dessen Spitze kein römisoher Magistrat, sondern ein Tuson­
laner steht; auch hier nennt sich derselbe Dicta.tor; auch hier erscheint
Aricia als zweite Hauptstadt, auf deren Gebiet sich das gemein­
same Heiligthnm befindet. Da das VerzeichnisSe nicht alphabetisch
umgestellt, sondern in der urspriinglichen Reihenfolge erhalten ist,
stehen diese heiden Städte voran. Endlich wiederholen sich auch
die übrigen Bundesgenossen alle bei Diollya, mit alleiniger Ans­
nahme von Pometiaj doch da sein Katalog nur 29 Namen zählt 2,

also einer an der Normalzal1l mßngelt, so müssen wir ohnehiu
nach einer Ergän:olung sucben, und die Pometiner bieten sich dazu
von selbst dar.

Priscian citirt die Catonische Stelle, um daraus die Form
Ardeatis zu belegen. Daraus bat man längst geschlossen, dass er
sie nur bis zu dem Worte ausschrieb, welches ihn grammatisch
interessil'te, dass a.lso die Liste unvollständig ist S, Jetzt sind wir
im Stande, sie zu completiren, denn offenbar haben Van-o und
Oato zwei Schwesterurkunden vor sich gebabt, heide wahrschein­
licb aus demselben Heiligthum herstammend. Die eine betraf eiDen

gehabt habe, konnte man die Mitglieder derselben nicht als gänzlich
unbetheiligt von seiner Leitung darstellen.

I Priscian,weloher das Fragment, und zwar an zwei Stellen, er­
halten hat, fügt das einemal hinzu: Rutulus. Da dieses das andere mal
fehlt und die Arc1eaten zu der Zeit, als die Urkunde g-estiftet wurde,
aufgehört hatten, Rutuler zu sein, ist der Zusatz als Glossem, das wahl"
scheinlich aus dem Yergil oder einem seiner Commentatoren herstammt,
zu streichen.

, Die Trictini, welche die älteren Ausgaben als dreissigstes Volk
nennen, sind naoh handschriftlich nicht beglaubigt.

8 Neuerdings hat Beloch (der italische Bund S. 179) das Gegen,
thei! nicht nur als möglich angenommen, sondern sogar beweisen wollen.
Dass dies mit deol vorhandenen Material nicht versteht sich ganz
von sclbst. Was er besten Falles M,tte erreichen können, ware ge­
wesen, einer Wabrscheinliohkeit eine andere Wahrscheinlich­
keit gegenüberzustellen, doch meines Erachtens ist ihm selbst dies
nicht gelungen. Die dass er Reoht habe, ist ans ich ja
nicht abzuleugnen, aber die entgegengesetzte Annahme behält nach .. wie
vor vollkommen die gl(liohe ßereohtigung.

RheIn. Jl[1l8. r. Phllol. N. F. XXXVII. 2
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Hain, den die Bundesgenossen gemeinsam weihten, die andere wahr­
scheInlich die Stiftuug des Bundes. Jedenfalls lagen dn sie
verschiedene Dict.atoren zeitlich auseinander, doch wie
lange, ist nicht zu entscheiden. Nehmen wir z. B. an, dass der
eine im Amte gestorben ist, oder dass die Dictatur nicht jährig
war, so könnten sie sogar in dasselbe Jahr fallen; allerdings ist
dies wenig wahrllcheilllich.

Betraohten wir nun das Verzeiclm iss im Einzelnen, so finden
wir darin sechs Mitglieder der albanischen Festgenossenschaft:
Bubentum, Caruentum, Corioli, Pedum, Querquetula, Tolel'ia.
Ausserdem sind zwölf Städte altlatinischen Ursprungs: Adcia,
Boviilae, Gabii, Laurentulll, Lanuvium. Lavinium, Labici, Nomen­
turn, Praeneste, Tibur, Tusculum, TellelJ!1.e und wahrscheinlich auch
Corbio s, Cabum 2, Fortinum 5 und Scaptia '. Endlich acht la,tinische
Oolonien: Cora und Pometia gegründet in der Königszeit 5, Velitrae
gegr. 494, Norba gagr. 492, Circei gag!'. 393, Satricum gagr. 385,
Setia gegr. 382 alle im Volskerlande, und Ardea gegr. 442 im
Rutulerlande 6• Gemeinden, welche zn keiner Zeit, weder durch
Abstammung noch durch ColonisatioD, der lat,inischen Nationalität
angehörten, nennt der Katalog überhaupt nicht.

1 Der Ort wird wiederholt als Kampfobject zwischen Römern
und Aequern genannt. Dioll. VI 3; VIII 19; X 24; 26; 80; Liv. H39.
4; III 30. 8; 66. 6.

~ Auf drei Inschriften, welche )\fommsen (Bul!. delI' lust. 1861
S. 205) zusammengestellt hat, kommeu Cabenses saccl'dotcs feriarum
Latinal'um montis Albani vor, lind Plinius h. n. IU 64. cf. II 202 er­
wähnt als in Augustischer Zeit bestehende Gemeinde, die Gabienses
(sehr. Cabenses) in monb:l Albano. Sonst, ist der Ort nicht bekaunll.

3 Die <P0f!,lptlol des Dionys hatte man bisher meist mit den Fo·
reu des Plinius (s. S. 7) idelltificirt. Wie Kiessling mir mittheilt.
meint er ihre Stadt in Monte Fortillo an der Grenze des Aeqller- nud
Latinergebietes, dort, wo die Karte OrlOll/lo ansetzt, wieder
zu erkennen. Ein anderer Grund, als die Namensgleichheit, ist dafür
natürlich nicht beizubringen, doch bei dcl' Zahigkeit, welche diese Art
von Tradition auch sonst in jenen Gegcnden zeigt, dürfte auch dieser
allein, wenn nicht cntscheidend, so doch von grossem Gewicht sein.

4 Diod. bei Scaptia rechnet unter die Colonien Albas.
Entscheidend ist dies freilich nicht, da in der Reihe auch Cora,
Pometia und Satricilm erscheinen, welche sicher ursprünglich Volsker­
städte waren. Aus der Müllc!'schen Ergänzung bei Fest. p. 343 ist na·
tiirlicll kein Schluss zu ziehen.

5 Mommsen, Gesch. des röm. Münzwesens S. 311.
6 Die Belegstellen s. Marquardt, Röm. Staatsverwaltung I S. 46.
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Bis zum zweiten punisohen Kriege und darÜber hinaus haben ihre

Selbständigkeit bewahrt: Ardert I, Cora 2, CireeP, Lamentum s1Norba 4,

Praeneste 5, Set,ia!, Tibur I. Vorher, doch ohne dMS wir wissen, wanu?6

ist Gahii römisch geworden 7 i ferner sind t,heils zerstört, theils zu
Municipien gemacht: Soaptia vor 332 s, Aricia, Lanuyium 9, Lavi-

1. Liv. XXVII 9. 7; XXIX 15. 5.
2 CIL. I 1148 = Wilm. 1776.
S Wilmanns, desaoerdotioruIn p. p.R. qllodam g,mere. Berl. 1867.8.10.
4 Liv. XXVII 10. 7.
b Pol. VI 14. 8; Liv. XLIII 2. 10; vgl. XXIII 20. 2.
6 Beloch S. 118 nimmt zwar an, Gabii sei schon durch den tal'­

f{lIinischen foederatllln> geworden, doch ist dies
nicht nur gänzlich unbewiesen, sonderu auch reohtlich unmöglich. Es
kommt wohl vor, dass Städte, mit welohen Rom in uralter, durch re-

Feste gaheiligter Verbindung stand, ihr foedus in saoraler Hin­
sicht nooh bewahren, auoh nachdem sie zu municipien gemacht worden
sind, so alle l ..atinerstä.dte und wahrscheinlioh auch Capena. Diese
konnte man (lannallerdings mit Recht sowohl municipia, als auch foe­
darat!!. nennen (eie. Phi!. Ifl 6. 15), doch als teolmiscber Ausdruok
wird munioipium foederatum nirgend gebrancbt, nud würde auch eine
contnl.llictio in adiecto enthalten. Deun lHe Bevölkerungen ll.ller Bürger­
städte sind nnr Theile des römischen Volks, niemals aber kann Rom
!!.bgeseben natürlich von den Sacra. die jede Fiction rechtfertigen ­
mit seinen Bürgern im Vertragsverhältniss stehen. So ist es
denn auch unerhört, dass eine Stadt !l,mlors als naoh der Dedition,
welche bekanntlich gel'ade das vom foedus ist, in Rechts­
stellung eintritt. Die einzigen Gründe, die Belach dem gegenüber gel­
tend macht, daRs. Dionys den Ga1Jinern die Isopolitie zuschreibt
und dass die gabinisohe Familie der Autistier zur ältesten plebejischen
Nobilität gehört. Aber das des Dionys wendet sich vielmehr
gegen ihn, da jenrn' unter lrrOJ!o).l1:e((X niemals das Munioipalrecht, SOI1­

dern immer nur die Stellnng versteht, welcho die Latiner zu Rom ein­
nahmen (die Stellen s. 1)ei Schweglcl' II S. 315), und die Antistiel'
können sehr wohl sein und das Biirgerrecht erlangt
hahen, auch ()he es Gahii in seiner Gosamllltheit lGU 'l'heH wurde. Uehel'­
haupt hat Beloeh eine sehr falsche Anschauung von der Geschichte des
Alterthmlls, und zwar nioht nur des römischen, wenn er meint, dass

ein Staat Zeit freiwillig in einem amiern
aufgegangen ware, es sei denn durch Synökismus, dar aber mit einem
foedus nichts zu schaffen hat.

7 Von dort werden mehrmals Pl'odigien gemeldet Liv. XXIV 10.
9; XLI 16. 6; Ohseq. 14; vgl. Mommsen in Jahns Ausgabe von Livii
periochae S, XVII.

8 S. 8.4.
9 Liv. VlII 14.
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nium 1, No~entum, Pedum"Velitl'ae im Latinerkriege (S38; Liv.Vm14),
Satricum 377 2, Tusculum 381 8, Labici 4184, Corbio 457 6, Pometia 6

und Corioli 7 in den ersten Jahren der Republik, Tellenae unter
Ancus l\tIurcius 8 i waDI) BovilIae, Bubentum, CI\l'Ventum, Cabum,
Fortinum, Querquetnla, Toleria ihre staatliche Existenz eingebüsst
haben, ist nicht bekannt, doch mit Ausnahme von Bovillae werden
sie allesammt so selten erwähnt, dass schon in sehr frühen Zeiten
von ihnen kaum viel mehr, als der Name bestanden haben kann.

Man hüte sich, aus dem Vorkommen dieser früh unterge­
gangenen Gemeinden chronologische Schlüsse zu ziehen... Denn
wenn die Zahl der Bnndesglioder so genau der altüberlie(erten
Dreissig entspricht, so kann dies natürlich nicht mit recllten
Dingeu zugegangen sein 9, und dasjenige künstliche Mittel, welches
am nächsten lag, und zu dem man gewiss zuel'st gegriffen haben
wird, war die nominelle Wiedererweckung verschwundener Städte,
die dann nur sacrorum causa als vorbanden galten und ihr Scbein­
dasein a.llein in den Urkunden und bei den Festen des Bundes

1 Wilmanns, de sacercl. S. 11.
2 S. S. 3.
8 Liv. Vi 26. 8.
4 Nach Liv. IV 47. 6; 49. 6; V 16. 2 wird die Stadt im J. 418

zerstört und eine römische Colonie hingeführt. Mommsen, röm. Gesch.
S. 351 Anm. hat erwiesen, dass es wedel' eine latinische noch eine
Bürgerkolonie gewesen sein kann, also wabrscheinlich die livianische
Nachricht auf einer Verwechselung mit Viritaull.ssignationen beruht.
Wenn La.bici trotzdem noch fortbestanden hat (Liv. VI 21. 9; eie. pro
Planc. 9. 23), so kann dies kaum anders als in der Form des ~Iunicipiums

gewesen sein. •
ü Liv. III 30. 8; Dion. X SO.
ß Schwegler II S. 703.
T Liv. BI 71. 7.
s 8. S.4.
9 Dasselbe gilt auch von den dreissig latinischen Colouien, welche

es zur Zeit des zweiten punischen Krieges (Liv. xxvn 9. 7; 10. 7;
XXIX 15. 5), nur dass, während in den bisher besprochenen FäHen
man Mühe hatte, die Normalzabl zu erteiehen, hier vielmehr die Ge­
(8.hr vorlag, dass die Anzahl der wirklich bestehenden Städte darüber
hinausschwoll. Wie man sich geholfen hat, weiss ich nicht anzugeben,
elenn eine Gemeinde sa.cral zu vernichten, hatte jedenfalls viel grössere
Scbwier'igllreiteIl, als sie sam'al zu erschaffen; gleichwohl aber scheint es
mir geboten, so wenig bei Livius aus dem Fehlen eines Namens, wie
bei Plinius und Dionys aus seiner Nennung, irgend etwas zu schliessen,
während der umgekehrte Schluss vollkommen gestattet ist.
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fl·isteten. Dooh obgleioh diese Annahme bei aUen andern Städten
der Liste 1 und bei mehreren Bogar geboten ist, bei einer
ersoheint sie absolut ausgesohlossen, nämlich bei der Führerin der
ganzen Gemeinschaft, aus deren Mitte der Dictator hervorging,
Tusculum. Folglich können die beiden Urkunden nioht naoh 381,
und andererseits nicht vor 382 aufgezeichnet sein, da Setia damals
erst latinisoh wurde und Städte andererNationalität zu dem Bunde
nicht gehörten!. Wahrscheinlich sind sie auf die beiden Jahre .zu
vertheilen und zwar derart, dass dem Dictator Octavius Mamiliua
das Jahr ·382, dem Eger1t18 Laevius 381 zugewiesen wird. Selbst­
verständlich werden diese latinischen Dictatorenjll.hre mit denen
der römischen Magistrate nioht zusammen gefallen sein, sondern
dieselben in einer Weise durchschnitten haben.

Dionys betrachtet den Band als denselben, welcher gegen
Rom in der Schlacht am See Regi1lus kämpfte; aber selbst wenn
der Vertrag ein Datum trug, war dies doch gewiss nicht das der
römischen Commln und musste ihm also unverständlich bleiben. Seine
Zeitbestimml1ng konnte er höchstens von dem Namen des Octavil1s
Mamilius hernehmen, und unmöglich wäre es ja nicht, dass eine
alte gute Sage diesen als Schwiegersohn des Tarquiniua nannte.
Aber wenn dies war, so kann es doch in Tusculum durch einen
langen Zeitraum hin sehr viele Octavii Mamilii gegeben haben,
ganz abgesf'hen von der sehr viel grösseren Wallrscheinlichkeit,
dass jene Versohwägerung nebst allem, was damit in Beziehung
steht, nur auf Grund unserer Urkunde erfunden wurde. Wohl aber
konnte Dionys wissen, ob der Vertrag, dessen Bestimmungen ibm
in Varros Auszug vorlageo, in einem Rom feindlichen Sinne ge­
schlossen .war, denn dies musste man aus seinem Wortlo.ute er­
kennen. Wenn er es also behauptet und zugleich die sehl' glaub­
liche Notiz hinzufügt, die Städte hätten sich unter religiäsenVer­
wünschungen verpflichtet, keinen Sonderfrieden einzugehen, so haben
wir um so weniger Grund ihm hierin zu misstrauen, als es mit

1 Dadurch sind alle Einwendullgen, welche bisher gegen ihre
Autheotität el'hoben sind, widerlegt.

2 Momlllsen, Röm. Geseh. S. 850 hat zwar vorgeschlagen, bei Dionys
I:lrNINQN statt I:HTINQN zu schreiben, doch obgleich die Aenderuog
palläo:gr2Lphlisc:h leicht genug ist, k1llll1 ich mich nicht cntschliessen, den
richtig überlieferten Namen einer so unberühmten Stadt wie Setia durch
Conjectur zu beseitigen. Das FehleIl von 8ignia wird unten erklärt
werden.
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der eHen gefundenen Zeitbestimmung vollkommen im Einklange
steht.

Nach der Gallischen Zerstörung, so erzählt LiviuB, erhoben
sich von allen Seiteu Feinde gegen Rom, und auch die Latiner
und Hernicer, die seit dem Vertrage des SpuriuB Oassius treu ge­
weSen waren, begannen sich zu regen 1. Zuerst unterstützten sie
durch Hülfstrllppen, die unter der Maske von Freiwilligen er­
schienen, die Volsker II ; auf die Beschwerden des Senats wurde
ausweichend geantwortet und Rom liess sich die Ausflüchte ge­
fallen, um es nicht vorzeitig zum offenen Bruche zn treiben 3. End­
lich im Jahre 388 erklärte man den Veliternern, welche besonders
schwer compromittirt erschienen, den Krieg 4, begann ihn aber erst
im folgenden J ahl·e. Da Präneste die Angegriffenen unterstützte,
wurde auch ihm die Freundschaft gekündigt. Im Jahre darauf,
aber wie es scheint noch VOl' der Wahl der Kriegstribunen für 881,
stürmen Volsker und Pränestiner gemeinsam die Oolonie Satricum.
Vor ihr lagernd tl'ifft der neugewählte Oammus die vereinigten
Heere und schlägt sie in einer groBBen Schlacht. Da unter den
Gefangenen Tusculaner erkannt wel'den, so wird auch ihrer
obgleich sie sich bisher treu erwiesen hatte, der Krieg erklärt,
und CamilllHl gegen sie gesandt. Doch den gefürchteten Wider­
stand, zu dessen Ueberwindung man den hervorragendsten Feld­
herrn erforderlich glaubte, findet man ; Tusculum empfängt
den Feind mit offenen Thoren und gewinnt dadurch nicht nur
'Verzeihung, sondern sogar das Geschenk des römischen
rechts. 380 rücken die Pl'il.nestiner gegen Rom vor, werden vom
Dictator Oincinnatus zurückgeschlagen.und neun ihnen untergebene
Städte im Sturm genommen. Dann fällt auch Velitl'ae; endlich
unterwirft sich Präneste selbst. Das hier erbeutete Bild des Ju­
piter Imperator Oindnnatus nach Rom und stellt es auf
dem Oapitol zwischen den Cellae des Jupiter und der MiDerva
auf mit einer Inschdft, welche seine Erfolge rühmte. 379 erleiden
die Römer eine Schlappe im Kampfe mit den Volskern; Präneste
erhebt sich mit andern Latinerstädten von Deuem; die 00­
lonie in Setia wird verstärkt. 378 und 377 wird der Krieg
gegen Volsker und Latiner fortgesetzt, die er'steren schliessen end-

1 VI 2. 3,
2 vr 6.4; 8. 8; 11. 2; 9; 12. 6; 13. 7; 17. 7.
ß VI 6. 2; 10. 6-
4 VI 21. 2.
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licb Frieden, diese aller kämpfen woiter und zerstören Satricum,
das ihnen vorher meist als Stützpunkt gedient hat. Auch Tusculum
wird durch Ueberfall genommen, doch die trenen Bürger retten
die Burg, und als ein römisches Heer die untere Stadt einschliesst,
werden die Feinde von heiden Seiten angegrIffen und his auf den
letzten Mann niedergemacht. Auch in den folgenden Jahren wird
noch wiederholt von Kämpfen gegen Latiner und Hernicer erzählt.
die sich theils um Tusculum, theils um Velitrae bewegen. Ws,nn
der endgültige Friedensschluss erfolgte, ist nicht zn erkennen, na­
mentlich da hier die Chronologie durch Einschiebung der vier
anarchischen Jahre heillos verwirrt ist.

Wenn auch die livianiscbe Erzählung gewiss nicht in allen
Einzelheiten zuverlässig ist, so mag sie doch in der Hauptsache
aufWahl'heit beruben, mit Ausnahme der wunderlichen Geschichte
von den Schicksalen Tusculums. Die Stadt hat sich immer als
treuen Bundesgenossen bewährt; nur einmal und noch dazu in sehr
schüchterner Weise weicht sie von ihrem correkten Verhalten ab;
während aber den hartnäcldgen Gegnern, Präneste und Velitrae, auf
welche Bedingungen immer, am Ende der Frieden gewährt wird, muss
Tusculum mit seiner Existenz büssen. Denn das, was Livius Ver­
leihung des Bürgerrechts nennt, wal' nichts anderes als Unter­
werfung j eine andere Form derselben, wie sie später, erst bei den
eines sine suffragio, dann .bei den peregrini dediticii auftritt, gab
es damals nicht, und gewiss war es für die Tusculaner nichts
weniger, als eine Gunst, aus den regierenden Bürgern eines sou­
veränen St.aates römische 'Plebejer zu werden. Die Auffassung
des Livius ist also sicher falsch, und ihre GrÜnde sind leicht zu
durchschauen.

Seit Rom ganz Italien seiner Herrschaft unterworfen hatte,
musste das stolze Selbständigkeitsgefühl der Einzelstädte bald
schwinden. Selbst diejenigen, welche die Gunst eines foedus aeqnum
genossen, wurden sich bewusst, dass die formelle Gleichberechtigung
eine Fratze sei, und· die Uehergriffe der römischen Magistrate
schärften diese Empfindung. Da wurde denn mehr und mehr der
Wunsch rege, aus der Reihe der Beherrschten in die der Herrscher
überzugehen, und das Bürgerrecht, dessen Verleihung an eine ita­
lische Stadt einst die schwerste Strafe gewesen war, wurde zum
ersehnten Ziel aller Bundesgenossen. Noch im zweiten punischen
Kriege hatte eine pränestinische Cohorte, welcher der römische
Senat das Bürgerrecht antrug, es zurückgewiesen 1; ein halbes
Jahrhundert später wäre so etwas schon unmöglich gewesen.

1 Liv. XXIII 20. 2.
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NUll las ein Annalist gracchanisc11er oder vielleicht noch
späterer Zeit in den Chroniken, Tusculum habe sich gegen
Rom erhoben, sei erohert worden und in die Bürgerschaft aufge­
nommen. Die höchste. Gunst für das grösste Vergehen! Das schien
ihm ein Widerspruch. Er suchte ihn auszugleichen und erfand
das Geschichtcben, welcbes wir jetzt hei Livius lesen I, Als hi­
storisch werden wir daraus behalten diirfen, dass TuscululD schwerer
bestraft wurde, als ein anderer der aufgestandenen Bundes­
genossen, und werden daraus den Schluss ziehen, dass es sich auch
schwerer vergangen hatte. Wenn wir nun aus unserer Urkunde
el'sehen, dass im Jahre 382, demselben Jahre, in welchem nach
Livius der beganu, ein latinischer Bund gegen Rom ge­
schlossen wurde und an der Spitze desselhen ein tusculanischer
Dictator stand, so brauchen wir nach der Lösung des Räthsels
nicht weiter zu suchen.

Aus der Bedeutung des Verzeichnisses ergibt sich auch der
Grund, warmD zwei Latil1erstädte, die 382 sichel' existirten, Su­
trium und Signia, darin fehlen. Das erstere war durch seine geo­
graphische Lage völlig von den Aufständischen abgeschnitten und
konnte sich ihnen daher nicht anschliessen ; das andere wird Rom
treugeblieben sein. Da. der Krieg mit einem auf Velitrae
begann, und dieser wahrscheinlich der Grundung des Bundes
voranging 2, so stand das römische Heer während der Unterhand­
lungen in nächster Nähe Signias, wenn nicht in der Stadt selbst,
und konnte ihren Beitritt hindern.

In den neugegründeten Colonien Satricum und Setia mögen
schwere innere Kämpfe zwischen römischen und latinischen Ansiedlern
dem Anschluss an den Bund vorangegangen sein, und end}ich
äusserer Zwang ihn eJitschieden haben. Spnren davon haben sich
auch in der Ueberlieferung erbaUen. Satricllm wird im zweiten

1 In ganz ähnlicher Weise und aus demselben Grunde ist auch
die Geschichte von der Unterwerfung Caeres (Liv. VII 19. 6 ff.) verun­
staltet worden.

2 Dies schliesse ich daraus, dass nach Livius anfangs den Yelj­
tel'JJen allein der KrIeg erklärt wird. Man kRon sich den Vorgang etwa
der Art denken: Rom bemerkt und geheime Besprechungen
unter den Latinern. Um ein Exempel zu statuiren und die Uebrigen
eillizuisohiic]llterll, greift es Velitrae an, erleidet aber mit Hilfe der Prä-
nestiner eine Schlappe. Dadurch die Aufständischen dell Muth
und die Zeit, sieb zu j der Bnnd im aricinischen Hain
wird geschlossen und erklärt nUll seinerseits Rom den Krieg.
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Jahre des Krieges von den Prällestinern erobert, vielleicht nachdem
eine El'hebung aer römischen Colollisten ,es zum Abfall getrieben
hatte 1, und bildet auch später mehrmals den Gegenstand des
Kampfes zwischen den Kriegführenden, bis endlich die Latiner es
dem Boden gleich machen. Nach Setia müssen 379, also im yierten
Jahre seines Bestehens, schon wegen Mangels an Menschen neue
Colonisten gesandt werden 2; wahrsoheinlich weil der Thoil
der alten in dem Kriege untergegangen war.

Ueher den Verlauf des Kampfes sind wir auf Vermuthungen
angewiesen, die ich jedem sich selbst zu machen überlasse; eins
aber glaube ioh bewiesen zu haben: dass es sioh in der Erhebung
von 382 nioht um unbedeutende Einzelaufstände handelt.e, sondern
um einen allgemeinen, von einem BUlldesfeldherrn einheitlioh ge­
leiteten Latinel'krieg, der den Römern genug zu sohaffen gemacht
haben wird. Da sie so glüoklich waren, sohon im zweiten Jahre
sich das Centrum des Widerstandes, Tusculum, zu unterwerfen,
so mögen ihre Gegner später zerfallen sein; trotzdem aber sah
sich Rom auch dann nicht in der Lage, Strafgericht, wie im
J. 338, zu halten, sondern es musste sich glücldicb schä.tzen,
nachdem das Haupt des Aufs~ndes gefallen war, mit den Gliedern
ein Uebereinkommen auf Grund des Statusquo zu sohliessen. Prä­
neste, Velitrae, alle andern geringeren Feinde, sind wieder in ein
foedus aequum mit Rom getreten, und es scheint nieht, als ob ir­
gend etwas zu ihren Ungunsten an den Bestimmungen des Cassi­
sehen Vertrages geändert ist.

Uebrigens ist es höchst merkwürdig, wie feste Wurzeln die
Formen der Römischen Hegemonie selbst in dem Bewusstsein ihrer
Gegner schon damals gesohlagen hatten. Wie im Bundesgenossen­
kriege der römische Staat, nur ohne Rom und unter dem Namen
Italica, in Corfinillm wiedererbaut wurde, so ist auch dieser Bund
nichts als ein Abklatsoh des Cassischen. An Stelle der römisohen
Consuln ist der tusculanisohe Dictator getreten, an Stelle des Al­
banischen Berges der aricinisohe Dianenllain, sonst soheint alles
gleich gewesen zu sein, bis herab auf die Dreissigzahl der Städte
und die örtliche Trennung de!! religiösen Centrums von der
flillrenuen Gemeinde. Rom erwies auch hier seine Berechtigung
zur Herrsohaft, indem seine Feinde sich zu seinen sclavisehen
Sohülern bekannten.

Berlin. Otto See ck,

1 Liv. VI 22. 4.
, Liv. VI 30. 9.




